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als mein Miteigenthum zu betrachten hätte, ohnehin von meinem

gedachten lieben Ehegatten erworben worden und daher fein wahr-
haftes Eigenthum ist, so vcrordne ich und setze hiedureh fest, daß
nach meinem Ableben unser gesammteF Vermögen, solches bestehe
und befinde sich wo, wie und worin es wolle, meinem lieben Ehe«

gatten, dem "Herrn Buchhändler Gustav Adolph Rehher, der Art

zum unbefchriiniten Eigenthum verbleibe und resp. zufalle, daß er

mit Ausnahme der nachbezeichiietem von mir festgefetzten und von

ihm nach nieineiii Tode zu erfüllenden Legate, berechti t fein soll,
damit zu schalten und zu walten nach seinem eigenen Belieben, ja
sogar befugt und berechtigt sein foll, die von ihm in diesem reeis

proquen Testamente getroffenen, mir buchstiiblich bekannten und

vollkommen genehmen Anordnungen, wenn ihm solche nach mei-

nem Tode ’oder auch früher nicht mehr zusagen und zweckmäßig
erscheinen sollten, durch seinerseitige Codicille gänzlich wiederum

aufzuheben, abzuändern und ganz neue Anordnungen zu tressem
kurz in jeder Beziehungchinfichtlich unseres gemzinschaftlichen Ver«

mögens frei und ungehindert zu disponirenh - Die von mir,
Friederile Elisabeth Rehher gebotenen Lang, festgesetzten Legate,
sind folgende:

l) für die Mitaufche reforniirte Kirche fünfzig Rbi. S.;-
2) für den Mitauschen Frauen-Verein bei welchem ich gegen·

wårtig Miworsteherin bin, fünfhundert Rbl. S.;
s) für meinen Bruder, den Herrn Theodor Daniel Lang, bei

dessen etwa vor mir erfolgendem Tode aber, dessen Erben drei-

hundert Rbi. S.;

·4) für meinen Bruder, den Herrn Johann Alexander Lang,
bei dessen etwa vor mir erfolgendem Tode aber, dessen
Erben dreihundert Abt. S.; "

5) für meinen Pathen Alexander Lang, Sohn meines Bru-

ders Alexander, dreihundert Rbb S.

Endlich srfuche ich meine Æten Ottilie und Alide Rehher
unter Hinzuziehung der Johanna ohnner sowol meine Kleidungss
ftücke als Schmuckfachem wie solthe von meinem mich etwa über«
lebenden Ehegatten zur Verscheukung bestimmt werden sollten
unter mir befreundete Personen zu vertheilen und dabei besonders
Madame Lisette Diedrichsen und Frau Doctorin Leontine Schmidt
sowie Johanna Röhnner zu bedenken, namentlich der Letzteren das

aufgemachte Bett, auf welchem sie schläft, so wie so viel Sachen,
als zur Wirthschaft für ihre eigene Person erforderlickx zu geben.
Meinen Brillantring endlich in fünf« Theile zu theilen. ,

Zweitens, ich, Buchhändler Gustav Udolph Rehher,- bestinime
und verordne dagegen: Mein zeitliches, durch Gottes hilfreichen



Segen, sowie durch Fleiß und Thätigkeit durchweg selbst erwor-

benes und durcht
meiner geliebten Ehegattin

treu gewahrtes un er altenes Vermögen, über welches mir nach
Reichsgesetzen zu verfügen und die freie und ungehinderte Dispo-

sition zusteht, besteht: .-

1) in den in der Stadt Mitau am Marktplatze im '2. Quar-

tier des l. Stadttheils sub N: 15 und 16 belegenen, schul-
denfreien Häuserns

J) in dem bei der Stadt Wendem im Wendenschen Stadt-

gebiete, an der Ronneburgschen und Wesselshofschen Straße

belegenen eilf Tonnstellen großen unbebauten Grundplatzu
,Reyhers Land« genannt;

Z) in verschiedenen verbrieften und baaren Geldern, nament-

lich in Staatspapieren und Privat-Obligationen und

4) in meinem von der vertauften Buchhandlung getrennten.
Bücher-Berlage, worüber der Werth sieh zur Zeit nieht be-

stimmen läßt.
Zur Universalicsrbin meines gesamnrten, obenbesagtem oder

sonst noch etwa zu erwerbendem und bei meinem Ableben wo

und wie vorhandenen Vermögens, ernenne ich hierdurch meine

geliebte Ehegattin Friederike Elisabeth Reyher gebarne Lang der«

gestalt und also, daß dieselbe nach rneineiir Ableben in dem unge-
störten und ruhigen Besitz meines ganzen Naehlasses, wie ich es

weiter unten auseinandergesetzt und bestimmt habe, bleiben soll
und belaste ich diese ihre uuiversalsErbschaft außerdem mit folgenden

Legaten, als:

l) für die Mitausehe reformirte Kirche fünfzig Abt. SJ

D) für die Kinder meines verstorbenen Bruders Carl Christoph

Reyhey nämlich
a) den in St. Petersburg lebenden Herrn Hofrath Aka-

demiter und Ritter Viktor Reyher oder dessen Erben, drei«

hundert RbL S.;

b) den in Australien in der Stadt Adelaide lebenden

Pianisten Oscar Rehheh oder dessen Erben, dreihundert
. Bibl. S; "

c) die in der Stadt Heidelberg lebende Emmy Reyher
oder deren Erben dreihundert Nbi. S.; -

ei) den in der Stadt Dorpat lebenden Dootor meelicinaa

- ggrlilSVietor Gustav Revher oder dessen Erben dreihundert

· e) der Mutter der vorgenannten vier Kinder als der

« r Wittwe meines verstorbenen Bruders Carl Christ-pl) blendet,
Friederike geb. Badendick dreihundert Abt. S.;
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Z) für meine in Gothenburg in Schweden lebende Schwester
Anna Dorothea Kylberg geborne Revher, so lange sie lebt,

jährlich die Summe von einhundert Mit. S., welche meine

geliebte Ehegattin und nach deren Tode der unten bezeich-
nete Vorstand der von mir zu gründenden Stiftungen,
stets in Mitau und zwar nicht früher als zu Neu-Johannis,
aber nicht später als bis Ende Juni auf desfallsige An-

weisung nieiiier gedachten Schwester zu zahlen hat;

4)· für nieineir in Schweden lebenden Neffen den Herrn Carl

Kern» Kylberg oder dessen Erben, einmalig dreihundert
bl. S.;

.

b) für die beiden Töchter meines Vetters, Titulairißaths und

Ritters Peter Daniel Reyhey Namens Anna Wilhelmine

Ottilie und Anna Catharina Alide Rehher oder deren Erben,

eine Jede einhundert«Rbl. S.; auch dann, wenn die Eine

oder Andere stürbe, so daß sie sich unter einander beerbeni

s) für meine Pathen als: .

Abels) gmil Gustav Rehhen Doctot medioinae zweihundert

b) dessen Sohn Gustav zweihundert Rbl, S.;
o) Adolph Heinrich Lang, Sohn meines Schwagers

Theodor Lang, zweihundert Abt. S.;

d) Gustav Lang, Sohn meines Schwagers Alexander

Lang, zweihundert Rbi. S.;

e) Gustav Adolph Dohnberg zweihundert Abt. S.;
f) Carl Gustav Paul Reyhey zweihundert Rbi. S.;

7) für die insz unseren Diensten stehende Johanna Nöhnner für
den Fall, daß dieselbe bis zu meinem oder meiner lieben

Ehegattin Ableben, in unseren resp. Dienst geblieben, oder

aber nach unserem beiderseitigen Ableben einen schriftlichen
von uns Beiden oder dem Ueberlebenden unterschriebenen

Nachweis liefern kann, daß ihr Austritt aus unserem

Dienste nicht präjudicirlich auf dieses Legat einwirke, nach«

unserem beiderseitigen Ableben jährlich, so lange sie lebt,

die Summe von einhundert RbL S.

Sämmtliche vorstehende Legate, mit Ausnahme der meiner

Schwester jährlich zu zahtenden 100 Abt. S., und« der einmaligen

Zahlung an die resormirte Kirche von fünfzig Rbi. S. hat meine

geliebte Ehegattin jedoch nur» in dem Falle zu berichtigen, wenn
der ihr verbleibende Nachlaß nicht unter 30,000 Mit. S. betragt,
im andern Falle sind die nicht berichtigten Legate erstgnarh ihrem
Tode auszuzahlen.
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Da es mein Wunsch und Wille ist, daß meine geliebte Ehe-
gattin nur die Renten von unserem Vermögen genieße, die Unter-

hringung und Verwaltung von Capitalien aber Sorge hervorrufen,
so verordne ich, daß die nach meinem Tode inkßachlasse vorsindi
lichen oder von meiner lieben Ehegattin unter Zuziehung von

Rathsfreunden durch ihr zu jeder Zeit freigestellten etwanigen, jedoch

nur öffentlichen meistbietlichen Verkauf meiner Immobilien, mit

Ausnahme des nicht zu v·erkaufenden, bei der Stadt Wenden bele-

genen Rehherlandes, oder durch ihr zweckmäßig erscheinende pri-

vate Veräußerung meines VücheriVerlags noch zu erzielenden Ka-

pitalien oder verbrieften Gelder nach resp. Abzug obiger einmaligen
Legate, in die kurländische adelige Creditbatik in kurländischen auf
den Namen der Reyherschen milden Stiftung lautenden Pfand-

briefen angelegt und von diesem Kapitale die Renten riteiner ge«
liebten Ehegattim so lange sie lebt, ausgezahlt werden.

Nach unserem beiderseitigen Tode sind die zu unserem Nach·
lasse gehörigen Jnnnobilien mit Ausnahme des bei der Stadt

Wenden belegenen Reyherlandes -—-i so wie sämmtliche Nachlaß-
Effecten, mit Ausnahme unserer in Oel gemalten und mit Goldrahi
men versehenen Porträts und der vorfindlichen Vorträts unserer Fami-

lienglieder und Zeitgenossem über deren Unterbrmguttg unten Be«

stimmung getroffen ist - in öffentlicher Auction zu verkaufen
und ist das verkaufte AuctionsiProvenüe nach Abzug der etwa

noch nicht berichtigten einmaligen bgedachten Legate und sonstigen

Nachlaßsumkosten in der kurländisaxen Creditbank bis zu dem unten

gedachten Zeitpunkte der Entstehung der Rehherschen milden Stif-
tung auf Zinsesziirs in kurländischen Vfandbriefem oder wie sonst

daselbst üblich· anzulegen, wobei von diesetnbei der besagten Bank

zu asservirettden Kapital nur so viel nicht auf Zinseszins sondern
in terminlich Renten ahlenden Pfandbriefen anzulegen ist, als

zur Berichtigung der Theils vorgesagten, dann noch nicht erlosche-

nen, Theils naehfolgend neu bestimmten Jahrgehalte und resp. Le-

gate und der Jahreiumkosten erforderlich ist. Sollte jedoch die

adelige Creditbaiik die· Asservation und Verrentung des gedachten
Kapitals verweigern, oder sich vielleicht dereinst gänzlich auflösen,
so verordne ich, daß bis zu der unten gesagten Entstehung der

milden Stiftung, das gesammte Vermögen, welches, wenn kurläni

dische Vfandbriefe nicht mehr existiren sollten, in livländischen
Pfandbriefen und wenn diese auch nicht mehr existiren»sollten, nach

Bestimmung des derzeitigen Vorstandes der milden Stiftung ebenso

auf Zinseszins anzulegen sind.
. ««

Jn Betreff des öffentlichen Verlaufs meiner in Mitau bele-

genen Häuser bestimme ich ausdrücklich, daß in der desfallsigen
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VerkaussiPublieation die nachfolgende, dem Häuser gewährte Kauf·

erleichterung veröffentlicht werde, nämlich daß zwei Drittheil der

Meistbotsumme als erste und .alleinige Schuld auf den Häusern

gegen Verrenlung mit fünf Procent ruhen bleiben und bei promps

ter Rentenzahlung und gehöriger Jnstandhaltung der Häuser, so

wie deren Verassecurirung gegen Feuerschaden bis mindestens zum

Belauf der verbliebenen Schuldsumme von creditorischer Seite nicht

vor Ablauf von zehn Jahren .von debitorischer Seite jedoch zu

jeder Zeit gekündigt werden kann.

Die jährlich zu zahlenden Legate resp. Gehalte würden sein:

1) für meine ob edachte Schwester Anna Dorothea Fiylberg

geb. Rehhey slo lange sie lebt, 100 Rbi. S.; ·

L) für die obgedachte Johanna Röhnney so lange sie lebt,

100 Rbl. S.;

Z) für den unten bezeichneten, nach erfolgter Rechtstraft dieses

Teftaments und Exdivision des Naehlasses zu constituireni
den Vorsiand der zu gründeuden milden Stiftungen, welcher

Vorstand bei« Ablieferung des ganzen Massenbestaiides durch

die TestamentsiExecutoren in die Creditbank und somit bei

beendigtem gerichtlichen Testamentsverfahren und Ausschei-
den der Testamentsezecutoren eintritt, für die Zeit bis zur

, Entstehung der milden Stiftungen, jährlich, wie unten nä-

· her specisicirh zusammen 275 Rbl. S. als Entschädigung
für Zeitverlustz

C) für eine, zuerst nach Wahl der TestamentsiExecutoren, und

nach Ausscheidung dieser, nach Wahl des resp. Stiftungs«
Vorstandes in Ntitau lebende verarmte Kaufmannswittwe
oder in Ermangelung solcher, für einen verarmten Kauf-

mann, und wenn aus diesem Stande der leieben Jndivis
duen nicht vorhanden find, so aus dein gandwerkstandy
iedoch vorzugsweise evangelisch-.reformirter, in Crmangelun

dessen auch evangelisehslutherischer 3onfefsion, jährlich fünfz-
undzwanzig Abt. S. Für diese Jahrgehalt ist die e-

dachte Person verpflichtet mein und meiner geliebten Ege-
gattin gemeinsames Grab ordentlich zu erhalten und resp.

zu pflegen und soll das für diese Aufsicht und Pflegebes
« stimmte Jahrgehalt stets am t. August und nur dann ge«

zahlt werden, wenn sieh der unten näher bezeichnete Stif-
tungsvorstand, - welchem auch die Wahl, wie die sofor-

tige Entlassung des gedachten Jndividui oblie t und» frei«
steht, von der geschehenen Erfüllung dieser Sbliegenheit
überzeugt hat; e »
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Z) für eine, ziierst nach Wahl der Testainents-Executoxen, und

xiachödßeinstAusssxheidend diexrdtnåigch Zsatillbdez resp. Stitfs
. ung i or an e

,
in er a en en e en e, verarm e

Handwerkerswittwe und in Ermangelung solcher, einem

verarmten Handwerker, vorzugsweise Meister und evange-

tisæirexgniirgrspiii Ermaiägktgngfdesfeik auchevciiäilglelisgiu eri er onfessioik Ia ri unfun zivnnzi .
.

Eiter difesgs Jggrgghaltchist ckgkedkichltesiPtezgngåerplflichtet
a au ein en ens en ir oe e n i e ra mei-

ner Eltern und die darum gepflanzten Bäume zu pflegen
und ordentlich zu erhalten und resp. zu ergänzen, und soll
das für diese Aufsicht und Pflege bestimmte Jahrgehalt
stets am I. August und nur dann gezahlt werden, wenn

sich der» unten nahe; bezeichnete Stiftungs-Vorstand, welchem

auch die Wahl, wie die sofortige Entlassung des gedachten

Jndividunobliegt und freisteht von der geschehenen Erz
fullung dieser Obliegenheit überzeugt hat. Sollte die bei

uns in früheren Zeiten im Dienst gestandene Lotte Brüggen
welche uiis in schweren Krankheitstagen eine treue Pflege-
rin gewesen ist, uns überleben und in Mitau oder Wen«

den wohnen, so hat dieselbe bis zu ihrein Ablebeii den

»
unbedingten Vorzug bei der bezüglichen Stellenbesetzung

»

Erst wenn das ganze aus Zinseszins angelegte Kapital die

Hohe von einhundertfunfzigtausend Rbl. ttso,ooo Rbl·. ·S.)
gewonnen hat, so ist dasse be aus dekkurlandischen o·der livlan-

dischen Creditbantz oder wo es sonst iich affervirt befindet, von

dein derzeitigen Stiftungs-Vorstande, nachdem dieser unter Mitwirkung
der unten benannten Personen - welche mit deni Stiftungs-Vor-
stande das Bau« und Einrichtungs-Collegium· bilden --·di·e bezüg-

lichen, unten besagten Yauplase und Bauptaiie so weit in Ord-

nung gebracht hat, dakz die auten sofort unternommen werden

können, zu heben, und wie folgt, zu verwenden:

»Ein sdritttheih also funszigtausend Abt. S. (50,00·0 Rbl. S.)

zu einer in meiner GeburtssStadt Wenden nach der »in der An-

lage sub B getroffenen Bestimmung zu grundenden Stiftung unter

ging-se»- gssrgssxes set;ri eie, a o ein un er auten «.
S.

,»
.·

.

zu einer in der Stadt Mitau nach der in der Anlage eint) A
ge«

trofsenen Bestimmung zu gründenden Stiftung unter dem Namen:

»die Reyhersche milde Stiftung«« - »

« Zu Executoren des obigen Testanieists nach unsereinbeiders
seitigen Ableben ernennen wir:
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1) den Herrn Kaufmann Theodor Daniel Lang und

2) den Herrn Bürgermeister J. Kiesling und ini Falle des

Ausscheidens des Einen oder des Anderen unseren Neffen

Titularslliath Carl Christoph Reyher, »welche Executoren
außer der ihnen durch das Gesetz obliegenden Erfullung

unserelsckfestagieåitsssannoeth steixrpgxckäetfseinvsoonlledn,
nur ei na ro nung ie

,
ri en em e

zu sseznden I. an meine Schwester Annette Kylberg, geb.

Reyhem 2. an meine Schwägerin Friederike Zfieyheu geb.
Badendich und Z» an meinen Vetter Titulariiliath und

Ritter Peter Daniel Reyher resp. an dessen Erben,

sondern aiich hinsichtlich des von mir, Gustav Adolph
Reyhen zu einer perpetuellen Stiftung bestimmten, bei derStadt
Wenden betegenen, vom Wendeii ehen Rathe am Z. April
1855 sub N:- 416 mir zum Eigenthum adjudicirten und

am S. April 1855 sub 417 zugeschriebenen Neyherlandes
alles dasjenige zu thun, was zur Befestigung der Unver-

äiißerlichkeit und von mir· bestimmten Verwendung des

Reyberlaiides zum wohltbatigen Zwei! erforderlich sein
wird, Ia selbst, falls die von eiten meiner Familienglieder
ausgestelltem in meinem Vachlasse vorsindlichen Urkunden

nicht dir sreie«Verfuguiig
über dieses Grundstück nachwei-

sen, eine Auslosungs umme, entsprechend meinem, an dem

Grundstucke gehabten Erbantheil, aus meinem Nachlasse

zu entnehmen uiid wo gehörig für di»e etwanigen Erbpräs
tendenten einzuzahlen. Als Entschadigung für ihre Be«

mitbringen erhalten die Herren Testanients-Executoren, selbst-
Oerstandlich außer den etwanigen Fahrgeldern und Diätem

zusammen jahrlich ein halb· Procent von dem ganzen

M»assenbe·ftande, welche Vergutung aber erst nach unserem

beiderseitigen Ableben beginnt; und beim Ableben des Einen

von uns, von dem Ueberlebeiiden nach eigenem Erniessen

stipulirt wird.
Nach Exdivision unseres Nachlasfes d. h. sobald der Verkauf

der Immobilien und Effecten und die Auszahlung der einmali en

Legate und. Kosten, so wie die sodann nichtzu verziehende sosors
tige Ablieferung des· Gesammtkapitals an die Creditbank stattge-

funden hat, treten die TestamentsiExecutoren aus und tritt sodann,
also ani Tage der Ablieferung des Kapitals an die Creditbanh
der unten besagte Vorstand der gedachten inilden Stiftungen in

Function ·
«

·
Sollte irgend Jemand unserer Verwandten eine Einspraehe

gegen dieses unser Testament verlauten, so verordnen wir hier-
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durch ausdrücklich, daß demselben» nicht nur alsdann das ihm oben

zugedachte Legat entzogen, sondern auch seine ganze Descendenz
von jedwedem Anrecht an die zu gründenden milden Stiftungen
ausgeschlossen werden soll.

Sollte andererseits aber irgend eine Behörde oder Regierung
oder Machthaber unter dem Borwande der Selbstverwaltung oder

unter einem andern Vorwande die Kapitalien einziehen wollen um

sie vielleicht zu anderen Zwecken oder« auch, zwar meiner testamen-

tarischen Bestimmung gemäß, aber selbst zu verwenden und

zu verwalten, oder nach ibrerseitiger Bestimmung verwenden

und verwalten zu lassen, oder sollte die Mitausche Bürgerschaft sich
wei ern, die derselben resp. deren Gliedern, im Interesse der Mi-

tausgchen Bürgerschaft nur zugemuthete Verwaltung des Stiftungs-
kapitals u. s. w. zu übernehmen, so will ich, daß mein ganzer

Nachlaß sodann· meinen gesetzlichen Erben zufalle.

Schließlich ersuchen wir die hohen Behörden und Autoritäten,
an welche dieses unser Testament gelangen sollte um deren hoch«
geneigten Sehutz zur Aufrechthaltung desselben.

Vorstand der zu gründenden Stiftungen bis zu dem

Zeitpunkt« wo das auf Zinseszins angelegte Kapital die Höhe
von einhundertfunfzigtausend Abt. S. (150,000 Abt. S.) erreicht«hat:

« Der Vorstand dieser zu gründenden Stiftungen wird aus

fünf Personen gebildet, welche jedoch sämmtlich der evangelisch-
lutherischen oder·reformirten Confession angehören müssen und

ihre Bestätigung vom Mitauschen Niagistrate -zu erbitten haben,
nämlich: «

i) aus einem Gliede der Descendenten der nachfolgenden
Familien-Stämme:

a) meines verstorbenen Bruders des Handlungsslxommis
Carl Cbristoph Rehhey

b) meiner Schwester, verwittweten Anna Dorotheb Khls
berg, geb. Reyhen

»

o) meines Vetters, des Archivars des Livlandischen Hof«
gerichts, Titulairißaths und Ritters Peter Daniel Neyherz

D) aus einem Gliede der Deseendenten meines verstorbenen

Fehwiegervaters Mitauschen Aeltermanns Hermann Gabriel

tm i

»F) ausgdrei
von der Mitauschen Bürgerschaft durch Stimmen·

«Fj,"-·’.·Magistrate zu bestätigenden Bürgern und zwar auf drei

Jahre. Zwei derselben Bürger können für das nächfte
-«-« Triennium wieder gewählt werden und so weiter, niemals
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- ·sollen aber alle drei zu gleicher Zeit ausscheidem es. sei
denn, daß ein gerichtlicher Anlaß solches verlangt.

Anmerkung. Zu den ersten VorstandsiGliedern aus obigen
Deseendenten sind bestimmt der Herr Titulairrath Carl

Christoph Nehher und der Herr Kaufmann Theodor Daniel

Lang, welche bei eintretendem Ausscheiden des Einen oder

Anderen nach geschehener von dem ganzen Vorstande zu

erlassenden Anfrufe durch die Mitausche und Rigasche Zei-

tung von den sich rneldenden Familiengliedern die vacant

gewordene Stelle zu besetzen haben, wobei zu bemerken ist,
daß bei mangelnden Gliedern aus den bezüglichen obge-
dachten einzelnen Branchen, die fehlenden Glieder zum

Vorstande auch aus zwei Personen einer der genannten Branche

besetzt werden können, bei Meldung eines der Branche nach

zu bevorzugenden Gliedes aber das zuletzt einstweilen ein-

getretene Familienglied ausscheiden muß.

Die Familienglieder haben, wenn sticht besondere, von

Gerichten ausgesprochene Gründe vorliegen s— permanenten Sitz
und eines derselben, nach Wahl der obigen drei Bürgerschaftsi

glieder den Vorsitz. Bei eintretender Concurrenz von sich melden-

den Familiengliedern entscheidet, wenn nicht ein Familienglied lim
Vorstande vorhanden ist, welchem sonst allein die Entscheidung der

Aufnahme gebührt —. die Stimmenmehrheit der gewählten drei

Bürger, wobei zn Tbemerken ist, daß Famiiienglieden wenn sie nicht

in den Baltischen Provinzen wohnen, durchaus nicht als Vorstands«

glieder gewählt werden können.

Die aus der Familie gewählten Vorstandsglieder erhalten

außer den Fahrgeldern nebst Diäten jährlich Jeder eine Entschä-

digung von einhundert RbL S. (100 Abt. S.) für Zeitverlust
und sind dieselben verrflichtet wenigstens alle sechs Monate sich
in Mitau zu einer Versammlung einzufinden. Wenn eines der

zum Vorstande gehörigen Familienglieder in Mitau oder nicht
weiter als 5 Werst von Mitau lebt-, so hat es nicht nur einen

der drei Schlüssel zum Geldkasten, welcher bei der Mitauschen
Kämtnerei oder im CreditsShsiem in Verwabr zu geben ist, zu

bekommen, sondern auch die Protocolle und sonstigen schriftlichen
Arbeiten zu besorgen, wofür demselben so wie überhaupt demjeni-

gen des Vorstandes, welcher im andern Falle diese Geschäfte leitet,

ein Jahresshonorar von fünfundsiebenzig Rbi. S. (75 Abt· S.)

zu zahlen ist; die anderen beiden Schlüssel haben zwei der zum

Vorstand gehörigen Bürger, resp. alle drei zu bekommen. - Für

den Fall, daß Niemand von den Familiengliedern in der Frist

von sechs Wochen vom Tage der Jnsertion in den Zeitungen sich
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zum Borstandsgliede meidet, wählt die Mitausche Bürgerschaft an-

noeh zwei Glieder aus ihrer Mitte, zu stellvertretenden Gliedern,

ebenso ohne Gehalt, wie die übrigen drei.

Die stellvertretend gewählten Borstandsglieder haben bei spä-
terer Meldung von Familiengliederm denselben die eingenomme-
nen Stellen einzuräumen.

Dieser Vorstand hat bis zur Entstehung der Stiftungen all-

jährlich sowol dem Mitauschen Magistrah als der Mitauschen
Bürgerschaft einen Bericht abzustatten über die gehabten Einnah-

men und Ausgaben und über den Betrag des angewachsenen Ka-

pitals, - gleichzeitig aber auch in den Mitauschen und Rigaschen

Zeitungen Solches bekannt zu machen.

Außerdem hat der Vorstand die Verpflichtung:
1) eine Abschrift dieses unseres Testaments dem Wendenschen

Rathe mit der Bitte zu übersendem dasselbe zur Kenntniß·

nahme bei sich zu asservirenz
2) die in meinem Nachlasse vorsindliche Kiste mit der Auf-

schrift »zur Rehherschen milden Stiftung gehörig« so wie

unsere Porträts in Oel gemalt, und die verschiedenen Por-
träts unserer Familieuglieder und lieben Zeitgenossen aber

selbst in sorgsamen Berwahr zu halten oder der Mitauschen

Bürgerschaft in Verwahr zu geben, bis die Stiftungen in’s

Leben treten;
.

s) die bezüglichen Geigen, Legate und Graberhaltungskosten

zu zahlen, und .

4) sür die Erhaltung und Nutzbarmachung des bei der Stadt

Wenden belegenen Reyherlandes welches zu der Wendew

schen Stiftung bestimmt und daher nie zu verkaufen ist —-

zu sorgen. -Sobald der Zeitpunkt eintritt, daß das auf

Zinseszins liegende Kapital die Höhe von t50,000 Rbl. S.

erreicht hat, ist der zu dieser Zeit fungirende Vorstand

verpflichtet : «» ·

l, in Bezug auf die in der Stadt Mitau zu gründende
Stiftung einen der Bürgermeister oder Rathsherrn des

Mitauschen Raths und denjenigen Buchhändler in Mitau,

welcher zu jener Zeit meine Buchhandlung übernommen

haben wird, s—- bei dessen Ablehnung aber einen anderen

Mitauschen Buchhändler zu erwählen und zu erbitten mit

ihm zusammen das Bau« und Einrichtun siCollegiuin der

Mitauschen Stiftung zu bilden. - Dieyes Collegium ist

dann verpflichtet einen geeigneten Grundplah zu acquirirem
» wenn solcher nicht von der· Stadt unentgeltlirh dargeboten

wird, und entsprechende Lage hat, - und sodann nach
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" der Anlage A von einem Architetten oder Baumeister den

« Plan des für die Stadt Mitau zu gründenden Stiftungs-
Baues anfertigen und denselben bestatigden zu lassen, das

ganze Kapital in eigenen Verwahr un dafür die solida-

rische Berhaftung zu übernehmen und das Jnstitut in’s

Leben zu setzen, auch allmonatlich bis zum Tage der Voll-·

endung und Einrichtung desselben in den Mitauschen und

Nigaschen Zeitungen einen kurzen Bericht, über den Fort-

gang des Unternehmens der Oeffentlichteit abzustatten.
2. in Bezug auf die in der Stadt Wenden zu gründende

Stiftung: dem Wendenschen Rathe Anzeige zu machen, daß
die in Wenden zu gründende »Reyhersche rnilde Stiftung«!
nunmehr in’s Leben treten tbnne und zu bitten, die Wen·

densche Bür erschast zu veranlassem drei Bürger aus ihrer
Mitte, ebenPo evangelischilutherischer oder reformirter Con-

fession zu erwählen, als Glieder für die Wendensche Stif-

«tung, welche in Gemeinschast der beiden Familien lieder

des Mitauschen Stiftungs-Vorstandes und nach ersolgter
Bestäti ung derselben durch den Wendenfchen Rath, sodann

einen Bürgermeister oder Rathsherrn der Stadt Wenden

und den Aeltermann erwählen und erbitten das Bau- und

EinrichtungsiCollegium der Wendenschen Stiftung zu bil-
den. Das Wendensche Collegium ist sodann verpflichtet
nach Anlage B von einem Architekten oder Baumeister den

Plan des für die Stadt Weuden auf dem Reyherlande zu

gründenden Stiftungs-Baues anfertigen, denselben bestäti-

gen zu lassen, ein Dritttheil des ganzen sodann vorhan-
denen Kapitals von mindestens 50,000 RbL S. also, von

dem obgedachten Mitauschen StiftungsiCollegio zu empfan-

gen und dafür die solidarische Verhaftung zu übernehmen
und das Jnstitut in’s Leben zu sehen, auch monatlich, bis

zum Tage der Vollendung und Einrichtung desselben in der

Mitauschen und Rigaschen Zeitung einen kurzen Bericht
über den Fortgang des Unternehmens der Oessentlichkeit
abzustatten.

Sollte kein Familienglied zu dieser Zeit im Vorstande sein,

so hat die Wendensche Bürgerschaft ebenso wie die Mitausche Bür-

gerschaft zu verfahren, ein Gleiches gilt auch in Bezug auf die Assers
vation der Casse und Vertheilung deren drei Schlüssel.

·

Von dem Augenblicke an, wo für beide genannte Städte die

besonderen Collegien gebildet sind, erhält das in jedem dieser
Collegien das Protocoll und die sonstigen Sehreibereien führende
Collegiumsglied bis zum Ablauf eines Jahres vom Tage der Ein«



weihung und Aufnahme des ersten StiftungssPftegtings jährlich

die Summe von einhundertfunfzig Abt. S. (t5O Abt. S.). sodann

aber für alle Zukunft nur fünfundsiebenzig Abt. S. (75 Abt. S.)

jährlich; jedes der beiden aus der Familie zum Vorstande sodann

für beide genannte Städte gehörigen Collegiumsglieder aber für

alle Zukunft jährlich zweihundert Abt. S. t2OO Abt. S.) von

wetcher Summe die Mitausche Stiftung ils und die Wendenlche V:-

zahtt. -—— Diese Bau» und EinrichtungsiCollegien werden während

der Zeit, von welcher die dazugezogeuen zwei zeitweiligen Glieder

bis zum Ablaufe eines Jahres vom Tage der Einweihun nur dann

durch Wahlen erneuert, wenn Sterbefall oder eigenwisliges Aus·

scheiden eine Vacanz herbeiführt.
·

Eines der Famitienglieder hat hier ebenso den Vorsitz nach

Wahl der übrigen Glieder aus der Bürgerschaft.

Hinsichttich der im vorliegenden Testamente bestimmten Legate

setzen wir annoch fest, daß nackxunserem beiderseitigen Abteben,

unseren nachbenannten drei Nächten, außer dem ihnen sonst Zuge-

dachten, so lange sie leben, annoch an jährlichen Legaten ausge-

zahlt werden sollen:

a) Emmy Aeyhey Tochter meines verstorbenen Bruders Carl

Christoph Aeyher jährlich zweihundert Abt. S. (200 Abt.

S.) und

b) Ottitie und Atide Aeyher, Töchter meines Vetters Titutairi

Aaths und Ritters Peter Daniel Aeyher, jeder jährlich

einhundert Abt. S. (100 Abt. S.).

Zusatz adepagn 5 Jn Betreff der etwa auf Mitausehen

Immobilien begebenen Capitatien sollen dieselben nicht ohne Zu-

stimmung meiner Frau gekündigt und eingezogen werden.
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Unlage A.

Die Reysjhersche milde Stiftung in Mitau.

Anfang und Art des Baues derselben.

Das vorbesagte Baw und EinrichtungssCollegium ist ver-

pflichtet von den auf die Mitausche Stiftung fallenden zwei Dritt-

theilen meines mindestens auf einhundertfiinszigtausend Bibl. S.

(t50,000 Rbi. S.) angewachsenen Vermögens so viel zur Urani-
sition eines in der Stadt Mitau an einer nicbt zu entlegenen Straße
belegenen geräumigen Platzes und vollständiger Erbauung eines

"Hauses nebst Appertiiientien nach nachfolgenden Bestimmungen zu
verwenden, daß ein entsprechendes Kapital verbleibt, von welchem
die Zinsen zur Erhaltung und Reparatur des Hauses und zur

Honorari und Gagenzahlung u. s. w. so wie insbesondere zur

monatlichen Zahlung von zehn Abt. S. (10 RbL S.) an min-

destens zwölf (t2) Verpflegte (Stiftsglieder) und jährlichen Nieder-

legung einer Summe von einhundert Rbl. S. (tOO Abt. S.) auf
Zmseszins zur Bildun eines Reservefonds ausreichen.

Das gedachte Stiytungshaus nebst Appertinentien ist von Stein

und zwar der Art einstöckig mit einem Souterrain und steinernen

Treppen zu erbauen, daß es mit der Zeit eine zweite Etage tra-

gen kann»
Das Stiftungshaus erhält einen Umfang in der Größe,

daß mindestens zwölf (t2) Zimmer von je vierhundert (400) U Fuß
Flächenraum und eilf (tt) Fuß Höhe und ein entsprechende: Bet-

und Versammlungs-Saal angelegt werden können. —— Die Anlage
der zwölf Zimmer kann der Art eingerichtet werden, daß sie zur
Hälfte durch einen hellen Corridor, in welchem die Heizung der

für je zwei Zimmer anzulegenden Oefen geschieht, getrennt wer«
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den. Der Saal kann an dem Ende des Hauses angelegt werden

oder einen Theil der Fronte nach der Straße bilden. - Das

Souterrain soll hoch angelegt werden, und sieh in demselben die

Aufseher« (Dwornik) und Domestiquen-Stube, Küche, Keller, Wasch-
kammer und eine zweckmäßig und freundlich anzulegende Leichen-
tammer nebst einem darin stets vorsindliehen schwarzlatirten Noth-
sarge, besindenz und follen zu diesen Räumlichkeiten warme Gänge
führen. - Jm Saale wird eine feuekfest anzulegende Nisehe lGeldi

gewölbe) angebracht, zur Aufbewahrung der Stistungscasse, so wie

der unten von mir bezzichneten Sachen. Am Ta e der Einwei-

hung und Eröffnung ieser Stiftung werden unsere in Oel ge-

inalten Porträis im Saale aufgehängt und behalten dort ihren Mag.

Vorstand der für Mitau gegründeten Stiftung und

dessen Verpflichtung.

Der bleibende Vorstand der Stiftung bildet sich bleibt

resp. derselbe, wie solcher bei der Errichtung der Stiftung war,

nämlich ohne die zum Bau- und EinriehtungssCollegio hinzu-

gezogenen zwei zeitweiligen Glieder - und erneuert sich auf die

vorgesagte Weise. Zur Casse, welche in der anzulegenden feueri

festen Nisehe (Geldgewölbe) aufbewahrt wird, werden die, drei

verschiedene Schlösser habenden Schlüssel unter den aus zwei

lamiliengliedern und drei Bürgern bestehenden Vorstand der Art

vertheilt, daß ein Sehlüssel das von den drei Bürgern zum Vor-

sitzer erwählte Familienglied, wenn solches in der Stadt Mitau

oder nicht weiter, als fünf Werst von derselben wohnt, erhält,
und die beiden anderen Schlüssel an zwei der Glieder aus der

Bürgerschaft gegeben werden.

Jm Falle, daß nur ein Familienglied in dem Vorstande vor-

handen ist, so hat dieses selbswerstän lich den Vorsitz und einen

Schlüssel, vorausgesetzt daß es nieht weiter, als oben gesagt, von

Mitau wohnt, anderensfalls es wol das vorsitzende Glied bleiben,

aber keinen Schlüssel zur Gasse, ebenso wenig aber auch die Füh-

rung des Prototolls und der Bücher er. haben kann.

Wenn gar lein Familienslied im Vorstande vorfindlich, so

wird verfahren, wie in dem rtitel über den »Vorstand der zu

gründenden Stiftungen« enthalten ist, und .die drei Schlüssel wer-

den unter drei Bürger vertheilt. Diesek Artikel behält überhaupt

seine bezügliche Anwendung sowol auf die erstandene Stiftung,
als auf die dermaleinsiigen Neu« und Erweiterungsbauten und

hat die Mitausehe Stiftung beziehentliche Mittheilung, namentlich
bei Neuwahlen von Familiengliedern zum Vorstande, der Wen«

densehen Stiftung zu machen.



Der Stiftsvorstand versammelt sich, so oft erforderlich in dem

Stiftssaale zu Berathungen re. wo auch die monatlichen Quoten,

Gagen re. ausgezahlt werden.

Die zum Vorstande gehörigen Familienglieder haben, wenn

sie nicht in Mitau oder in der obbesagten Nahe wohnen, minde-

stens alle sechs Monate an diesen Versammlungen, sonst aber eben

so oft, als erforderlich, Theil zu nehmen und die in ihrer Abwe-

senheit vorgefallenen Verhandlungen u. s. w. zu controliren und

die desfallsigen Protokolle nachträglich zu unterschreiben oder bezüg-
liche Ansstellungen zu verschreibem

Wenn ein solches Vorstandsglied in einem Jahre nicht min-

destens an zwei Versammlungen derartig Theil genommen hat,

so wird es seiner Function bei Aufhören des Jahrgehalts ohne
Weiteres enthoben und in der vorgeschriebenen Ordnung ein neues

Vorstandsglied inder vacanten Stelle erwählt. Veschlußfähig ist
der Vorstand nur dann, wenn er vollständig versammelt ist und

iebt bei etwanigen Bestimmungen die Stimmenmehrheitzden Aus-
schlag. Keinerlei Abstimmung, weder hinsichtlich Meinungsveri

fchiedenheiten, Beschlüsse, Anstellung oder Eutlassung, so wie der

Aufnahme und des Ausschlussss von Verpflegten (Stiftsgliedern) soll
aber anders geschehen, als durch Ballotemenh nie aber durch

Aeelamation oder Aufschreibung.

Meldungen von Candidaten zur Aufnahme in das Stift

müssen zu jeder Zeit entgegengenommen und die Namen derselben
in einem besonderen Candidatenbuche verzeichnet werden. Nach
ihrer Reihenfolge geschieht die Aufnahme durch Vallotement, wo-

bei zu bemerken ist, daß die Stirnmen derjenigen auswärtigen

Familien-Vorstands-Glieder, welche zur Zeit der eingetretenen Va-

canz und deshalb sogleich vorgenommener Besetzuiig derselben etwa

nicht in der Versammlung erscheinen können, - ohne Weixeres

aus den der Reihe nach erslfolgenden Candidaten fallen.

In jedem Jahre, und zwar am 19. December alt. St. als

an meinem, Gustav Adolph Reyhen Geburtsta e stattet der Vor-

stand dem Mitauschen Magistrate und der Bürgerschaft einen

Jahresbericht über sämnitliche Ausgaben und Einnahmen und

über den Vermögens-Etat ab und veröffentlicht diesen Bericht durch
die Mitausche und Rigasche Zeitung.

Der Mitausche Magistrat ist in dazu erhaltener aber gleich-
zeitig dem Vorstande schriftlich zu eröffneiider Veranlassung - sei

diese von irgend einem Gliede aus den gedachten Familien-Stäm-

men oder der Bürgerschaft oder sonst wie gegeben berechtigt

17
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die Stiftung zu revidiren und beim Wahrnehmen zum Nachtheil
der Stiftun gereichender Verwaltung, welche wider diese Testa-
inentsiVorsgchriften läuft, den Vorstand zur Verantwortung zu

ziehen und ihn nüthigenfalls sogleich aufzuheben und fofort einen

neuen Vorstand, nach Maßgabe der obigen Wahlbestimmungen
jedoch, herbeizuführen.

Dem Stiftungsvorstande liegt es gleichfalls ob in dem Geld-

gewölbt» der Stiftung von den in der von mir, Gustav Oldolph

Reyhen hinterlassenen Kiste mit der Auffchrifh ~zur Rehherschen
milden Stiftung gehörig« vorsindlichen Sachen, folgende zu

asserviren:

i) ein Verzeiehniß von meinen namhaften Verlagswerken nebst

einem Exemplar von jedem Werte, damit so ehe Werke —-

welche übrigens durchaus nicht aus dem Saale ebracht

oder verliehen werden dürfen im Laufe der Zeit als

unicas existiren, und «

2) sämmtliche Porträts unserer lieben Verwandten und Zeit-

genossen, welche ebenso in der Stiftung verbleiben.

» Der Refervefvud der Mitaufcheu Stiftung.

Dieser durch die jährliche Anlegung von einhundert Mit. S.

(100 Abt. S.) auf Zinsesziiis und durch» etwanige der Stiftung
zufließende Gescheiike, Erbschajtein Legate re. sich bildende Reserve-

fond soll, wenn er dermaleinst die bezügliche Größe erreicht hat,

zu einer zweiten Etage mit gleicher Zimmereinrichtung jedoch ohne
Saal, behufs vermehrter Aufnahme von Verpflegten mit gleicher

Monatszahlung Je. verwendet werden.

Aufnahme der zu Verpflegenden (Stiftsglieder) tu der

Mitaufcheu Stiftung.

Was die Aufnahme von Verpfle ten (Stiftsgliedern) in dieses
Stift anbelangt, so sollen sich nur Solche Personen dazu qualisis
ciren, die evangelisckylutherischer oder reformirter Confession sind,
das fünfzigste Lebensjahr erreicht haben und der Art erwerbsuns

fähig sind, daß sie diese Hilfe brauchen und ihrer moralischen
Führung nach verdienen, oder aber auch, wenn sie durch körper-

liche Gebrechen oder Kränklichkeit überhaupt zum selbstständigen
Erwerbe untauglich sind, in welchem Falle sie auch vor dem funf-

zigsten Lebensjahre aufgenommen werden können, jedoch nicht ohne
ärztliches und gerichtliches Attestat ihrer nächsten Behörde.
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Bei eintretender Vacanz haben die Deseendenten derjenigen

Stämme meiner Familie, welche schon vorgehend im Artikel über

die Zulassung zu Vorstandsgliederri aufgezeichnet worden, allen vor«

gangig und ohne desfallnges Ballotemeut über ihre Aufnahme

das Vorrecht nach ihrer Prloritäts-Meldung zu genießen, jedoch

nur in dem Falle, wenn in der Stiftung nicht schon ein Drittheil

der Verpflegten aus Gliedern der obigen Familien-Stämme be-

steht, ist solchem nach eine Vacanz für einen Descendenten ge-

dachter Familien-Stämme eingetreten und hat sich kein Familien«
Candidat zu derselben gemeldet, so ist eine sofortige desfallsige

Aufforderung durch die Llliitausche und Rigasche Zeitung zu er-

lassen und kann die vacante Stelle erst nach Ablauf von sechs

Wochen a dato der Jnsertiorr bei ausbleibender Meldung von

Familien-Candidaten, anderweitig besetzt werden, ·-
von den ge-

dachten FamilieniCandidaten können Ehegatten zusammen ausge-

nommen werden, diese haben»aber dann ein Zimmer zu theilen,

erhalten jedoch i« Person die sdnstigen Emolumente

Außerdem finden in der Stiftung Aufnahme die Frauen

und unverheiratheten Töchter des Mitauschen Kaufmanns« und

Handwerk-Standes, doch rnüssen dieselben mindestens die letzten

zehn Jahre zum Bürgeridklad der Stadt Mitau als evangelisch-

lutherisch oder reforuiirte Christen gehört und in Mitau domicis

litt haben; dann auch die Frauen und unverheiratheten Töch-

ter derjenigen Aerztcz welche in den letzten Jahren vor ihrem Tode

oder ihrer Erwerbsunfahigkeit in Mitau practicirt ·haben, selbst«

verständlich aber auch evangelischslutberischer oder reforinirter Con-

fession sind. - Wer einmal Aufnahme in diesem Stift efunden

hat, braucht denselben nicht wiederum zu verlassen, es säi denn,

daß sich besondere unten näher bezeichnete Gründe vorfinden, in

welchem Falle der Stiftungs-Vorstand zur Ausschließung berech-

tigt ja verpflichtet ist. «

Berechtigung» uud Berpsiichtuugeu der Mit-titsche«

Stiftsgliederu

Jedes aufgenommene Glied erhält außer dem freien, von

dem Stift beheizt werdenden eigenen Wohnzimmey monatltch zehn

Abt. S. (t0 Abt. S.) uud außerdem am 11. December alt. St.

als am Geburtstage des Stifters einen Rbi. S., desgleichen am

24. Mai alt. St. eines jeden Jahres als am Geburtsta e der

Gattin des Stifters einen Abt. S. zum Gedächtnißsan dieselben.
Der Austritt is: jedem Stiftsgliede jederzeit gestattet, doch

niemals eine Wiederaufnahme. ·



Kinder dürfen nur dann bei den Stistsliedern untergebracht
oder beherbergt werden, wenn durchaus iemand der übrigen
Stiftsgenossen irgend welche Klage über dieselben zu führen hat;

in welchem Falle dieselben.sosort den Stist zu verlassen haben.
Wird ein Stiftsglied pon Seiten des Stiftsvorstandes beer-

digt ——— welcher Fall bei etwa deshalb geäußertem Wunsche, stets

aber dann eintritt, wenn innerhalb zweimalvierundzwanzig Stun-

den naih dem Ablebeii, Niemand von den Verwandten zur eige-

nen Bestattung sich gemeldet hat - so verfällt der ganze Nachlaß
des Verstorbenen dem Stiftungs-Reservefonds.

Wenn nicht unversorgte Kinder eines nicht von Seiten des

Stiftsvorstandes beerdigten verstorbenen Stiftsgliedes naehbleii
den, so fällt ein Drittheil dessen Nachlasses dem Stiftungs-Reser-

vefond zu und haben sich die Erben des Verstorbenen mit dem

Stiftungsvorstande deshalb auseinander zu sehen.
·«

Jedes Stiftsglied, das aus den mehrgedachten Faniilienstäm-

men abstamint, kann ohne Weiteres bei eintretender Vaeanz in

der Wendenschen Stiftung, dorthin übersiedeln, darf aber dann

nicht mehr zurückkehren; und ebenso kann ein in jener Stiftung
aufgenommenes derartiges Stiftsglied in die Mitausche Stiftung
übersiedeln, verliert aber dann gleichfalls sein serneres Anrecht auf

jene Stiftung. · · ·
»

«
Dasjenige Stiftsglied, das eine längere Zeit außerhalb des

Stifts zubringi. als höchstens vier Wocheu nach einander iin Laufe
eines Jahres, soll ohne Weiteres seinen Platz und jedwedes künf-

tiges Anrecht auf Wiederaufnahme verlieren, es sei denn, daß
plötzliche und anhaltende Krankheit worüber aber ein ärztliehes

Attestat beigebracht werden muß die rechtzeitige Rückkehr ver-

hindert, in welchem Falle der Termin zur Rückkehr auf höchstens
drei Monate zu erweitern ist. Die moiiatlichen Quoten welche
überhaupt nur an Personen, die im Stift wohnen und nur dort

an sie ausgezahlt werden, falleii daher für diese Zeit weg. Das-

selbe Ausweisen aus dein Stift, geschieht mit denjenigen Stifts-

iglie::rn,
in dereii Zimmer durch eigene Unvorsichtigteit Feuer aus-

ri
.

Später als um zehn Uhr Abends darf kein Stiftsglied nach
Hause» kommen, damit Nieniand in der Ruhe gestört werde.

Unruhige, unverträgliehe oder zanksüchtige und einen Makel
bekoinmende Stiftsglieder müssen gewärtig sein, aus dem Stist
gesihlossen zu werden.

·

Jedes aufgenomniene Stiftsglied hat als Gelöbniß der Er«

fullung die Stiftsverordnuiigen und Statuten zu untersihreiben
und sich iii allen Stücken sowol diesen, als den Æiordnungen des
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Stiftsvorstandes und der die besondere Hausordnung habenden,

von den Stiftsgliedern selbst gewählten Stiftsgenossin zu unter»

werfen.

» Allgemeine Bestimmungen.

Das ganze Stiftshans wird von Seiten der Verwaltung- be-

heizt und wird dazu, wie überhaupt zur Erhaltun der Reinlich-
keit, des Aufs und Abschließens der Hausthüre u. w. ein Auf»

seher (Dwornik) und ein Hausknecht gehalten, welche ebenfalls
evangelischilutherischer oder reformirter Consession sein müssen und

im Souterrain ihre Wohnung haben; und werden dieselben vom

Stiftsvorstande angestellt und ebenso entlassen. Sollte in späteren

Zeiten der Stift sich vergrüßerm so kann die Aufseherstelle von

einem Mitauschen verarmten Bürger, ebenso evangelischckutherischer
oder reformirtek Confession besctzt werden. Findet sich aber

ein Descendent aus den oft gedachten Familien-Stimmen, der diese
Stelle zu haben wünscht, so hat er bei eintretender Vacanz den

Vor u
.ZJHI jedem Jahre am is. December alt. St. wählen die Stifts-

glieder eine Stiftsgenofsin aus ihrer Mitte, welche ein Jahr lang
auf die Erfüllung der Stiftsvorschristen von Seiten der Stifts-

genossen und auf Ordnung und Reinlichkeit zu wachen hat und

deren Anordnung sich für den Augenblick Jeder zu fügen hat.

Etwanige Uebergriffe werden dem Stiftungsvorstande sofort an-

gezeigt, welchem die inappellabele Entscheidung zusteht.
Nach Eröffnun des Mitauschen Stifts wird die bis dahin

auswärtig besorgte ätflege und Erhaltung unserer Gräber demzu-

letzt eingetretenen Stiftsgliede übertragen, jedoch erst dann, wenn

der derzeitige Pfleger verstorben ist, oder wegen unterlassener seiner

Pflicht von dem Stistsvorstande der weiteren Pflege entbunden

worden. Dieses dann die vorgeschriebene Pflege und Erhaltung
der Gräber habende Stiftsglied besorgt dieses Geschäft gleich-
falls unter Aufsicht des Stiftsvorstandes fünf Jahre hindurch und

erhält dafür ebenso jährlich fünfundzwanzig RbL S. Dann geht
diese Pflege auf das sodann zuletzt eingetretene Stiftsglied über

und so fort, wobei es sich von selbst versteht, daß bei Ermange-
lung eines Novizen die fünf Jahre bis zum Eintritt eines neuen

Stiftsgliedes verlängert werden.

Die durch Alter oder Krankheit an das Zimmer gefesselten
Stiftsglieder sind von dieser Pflege zu entbinden. Wer die Pflege
und Erhaltung der Gräber bekommen hat und sich Verabsäumun

derselben zu Schulden kommen läßt, soll seinen Platz im Stifi
verlieren. «



· Bei Sterbefällen der Stiftsglieder wird ausdrücklich bestimmt,

daß die Leiche nicht länger als vierundzwanzig Stunden in der

Wohnung "gelassen, sodann aber in die Leichenkammen welche da-

her freundich und stets sauber zu halten ist, gebracht und nur

daselbst bis zur Beerdigung gehalten werden soll. Zur Beer-

digung, welche von den Verwandten oder Angehörigen vom Stift
aus vollzogen werden kann, darf der Saal zur Versammlung der

Leidtragenden und Abhaltung der Leichenfeier benutzt werden.

i Bei dem Ansschluß von Stiftsgliederm welche einen Makel

bekommen oder nach Anzeige der von den Stiftsgenossen selbst
ewählten Hausvorfteherin nicht den Vorschriften gemäß sich ver-

galtem hat der Vorstand, wie folgt, zu verfahren.

Dieser versammelt sämmtliche Stiftsglieder, welche über das

zum Ausschluß proponirte Stiftsglied durch schwarze und weiße
Välle ballotiren.

Erst dann, wenn die Stimnrenmehrheit für den Ausschluß

ist, hat der Stiftsvorstand bei nochmaliger Erwägung der Umstände

selbstständig über den Ausschluß oder das Verbleiben im Stist
zu ballotiren. Zu solchen Ballotements niüssen aber sowol

sämmtliche Stistsglieder, als Vorstands-Glieder gezogen werden.

Nur bei durch gerichtliches Urtheil matulirten Stiftsgliedern erfolgt
der Ausschluß ohne alles Vallotemeni.
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Unlage B.

Die Reyherjsche milde Stiftung in Wenden.

Anfang und Art des Baues derselben.

Das vorgedachte für die Wendensche Stiftung eonstituirte
Bau- und EinrichtungsiCollegium ist verpflichtet von dem auf die

Wendensche Stiftung fallenden einen Drittbeil meines mindestens

auf einhundertfünfzigtausend Abt. S. (150,000 Rbl. S.) ange-

wachsenen Vermögens so viel zur vollständigen Erbauung eines

Hauses nebst Appertinentien auf dem Reyherlande nach nachfol-

genden Bestimmungen zu verwenden, daß ein entsprechendes Ca-

pital verbleibt, von welchem die Zinsen zur Erhaltung und Reva-

ratur des Hauses, und zur Honorars und Gagenisahlung u. f. w.

so wie insbesondere zur monatlichen Zahlung von zehn (10) Rbl.

S. an mindestens zwölf Verpflegte (Stistsglieder) und jährlichen
Niederlegung einer Summe von fünfzig Bibl. S. auf Zinseszins
zur Bildung eines Reservefonds ausreichen.

Das gedachte Stiftungshaus nebst Appertinentien ist von

Stein und zwar von gebrannten Ziegeln und namentlich auf dem

mir geböri en bei der Stadt Wenden an der Ronneburgschen und

Wesselshofsxhen Straße belegenen Landstücke, genannt »Neyherland«
der Art einstdckig mit einem Souterrain und steinernen Treppen
zu erbauen, daß es mit der Zeit eine zweite Etage tragen kann.

Wenn nicht besondere trifti e Unisiände es verbieten, so soll
dieses Haus an der zur Stadt Lgszenden gehenden Spitze auf dem

gedachten Reyherlande zu stehen kommen; wobei zu bemerken ist,

daß zu diesem Baue mindestens eine Lofstelle verwendet, der übrig-
bleibende Theil aber vorzugsweise zum Anbau von Hausen: an

Privatleute auf Erbgrundzins vergeben und der Ertrag dafür zum
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Stiftungsißeservefond geschlagen werden soll. Das Stiftungshaus

erhält« einen Umfang in der rbße, daß mindestens sechs Zimmer
von, je vierhundert (400) DFuß Flächenraum und elf (11) Fuß
Höhe und ein entsprechender Bei« und Berfammlungssaal ange-

legt werden können. Die Anlage der sechs Zimmer ann der Art

eingerichtet werden, daß sie zur Hälfte durch einen hellen Corridor.

in welchem die Heizuiig der für je zwei Zimmer anzulegenden
Oefen geschieht, getrennt werden. Der Saal kann am Ende des

Hauses angelegt werden, oder einen Theil der· Fronte nach der

Straße bilden.

« Das Souterrain soll hoch angelegt werden, und sich in dem-

selben die Aufseher- (oder Dwornih und die Dolneftiquen-Stube,
Küche, Keller, Waschkammer und eine zweckmäßig und freundlich
anzulegende Leichentammer nebst einem darin stets vorsindlich

schwarzlakirten Nothsarge befinden; und sollen zu diesen Räumlichs
teiten warme Gänge fuhren. -

Jm Saale wird eine feuerfest anznlegende Rische (Geldge-

wölbe) angebracht zur Aufbewahrung der Stists-Casse, sowie der

unten von mir bezeichneten Sachen. -

Am Tage der Einweihung und Eröffnung dieser Stiftung
werden die dazu angefertigten Copien unserer in Oel gemalten
Porträts im Saale aufgehängt und behalten dort ihren May.

Vorstand der für Wende-i gegründeten Stiftung uud

dessen Verpflichtung.

Der bleibende Vorstand der Stiftung bildet sieh und bleibt

resp. derselbe, wiespsolcher bei der Errichtung der Stiftung war —-

nänilich ohne die zum Bau- und Einrichtungsiciollegio hinzuge-
zogenen zwei zeitweiligen Glieder —— und erneuert sich auf die

vorgesagte Weise. Dabei ist zu bemerken, daß die Wendensche

Stiftung in Bezug auf die Wahl von Familiengliedern zu Bor-

ftandsgliedern abhangig ist von der in der Mitauschen Stiftung
geschehenen Wahl. Nur der Borsitzer aus den beiden Familien-

gliedern wird in den Wendenfchen Stiftungsvorstand gewählt.
Zur Casse, welche in der angelegten feuerfesten Nische tGeldges
wölbe) aufbewahrt wird, werden die drei, verschiedene Schlösser
habenden Schlüssel unter den, also aus zwei Familiengliedern und

drei Bürgern bestehenden Vorstand der Art vertheilt, daß ein

Schlüsse! das zum Borsitz von den drei Bürgern erwählte Fami-
lienglied, wenn solches in der Stadt Wenden oder nicht« weiter,



als fünf Werst von derselben wohnt, erhält, und die beiden an-

deren Sehlüsselan zwei der Glieder aus der Bürgerschaft gegeben
werden.

Jm Fall nur ein Familienglied in dem Vorstande vorhanden
ist, so hat dieses seibstverständlich den Vorsttz und einen SchlüsselH
vorausgesetzh daß es nicht weiter. als eben gesagt von der Stadt

Wenden entfernt wohnt, anderenfalls es wol das vorsihende Glied

bleiben, aber keinen Schlüssel zur Casse und auch nicht die Füh-

rung des Protocolls und der Bücher re. haben kann.

Wenn gar kein Familien lied im Vorstande vorsindlich, so
wird verfahren, wie in dem Hllrtitel über den ,Vorstand der zu
gründenden Stiftungen« enthalten ist, d« h. es wird dann der

Vorstand aus fünf Bürgern gebildet-und die Schlüssel unter drei

von diesen vertheilt, bis von der Mitauschen Stiftung aus die

Anzeige über erfolgte Neuwahlen aus den Fainiliengliedern ein-

eht. -· .g
Der ebengedachte Artikel behält überhaupt seine bezügliche

Anwendung sowol auf die erftandene Stiftung als auf die der-

maleinstigen Neu« und Erweiterungs-Bauten.
Der Stiftungsvorstand versammelt sich so oft erforderlich in

dem Saale zu Berathnngen 2c., wo auch die monatlichen Quoten,

Gagen re. ausgezahlt werden.

Die zum Vorstande gehörigen Familienglieder haben, wenn

sie nicht in Wenden oder in der obbesagten Nähe wohnen, min-

destens alle sechs Monate an diesen Versammlungen, sonst aber

eben so oft, als erforderlich, Theil zu nehmen und die in ihrer

Abwesenheit vorgefallenen Verhandlungen et. zu controliren und

die desfallsigen Protocolle nachträglich zu unterschreiben, oder be-

ügliche Anträge und Ansstellungen zu verschreibe« Wenn ein

solches Vorstandsglied in einein Jahre nicht rnindestens .an zwei

Versammlungen derartig Theil genommen hat, so wird es seiner

Function bei Aufhören des Jahrgehalts ohne Weiteres enthoben
und dem Mitauscheii Stiftungsvorstande davon Anzeige gemacht,
welches dann ebenso das Ausscheiden dieses Vorstandsgliedes zu
versehreiben und die Wahl eines neuen herbeizuführen hat.

Beschlußfähig isi der Vorstand nur dann, wenn er vollständig
versammelt ist, und giebt bei etwanigen Bestimmungen den Aus-

schlag die Stimmenmehrheih
Keinerlei Abstimmung, weder hinsichtlich Meinungsverschiei

-denheiten, Beschlüsse, Anstellung oder Entlassung so wie der Auf-
nahme oder Ausschließung von Verpflegteii (Stiftsgliedern) soll
aber anders geschehen, als durch Balloteiiientz -nie aber durch
Aeelaination und Aufschreibung.
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Meldung-n von Candidaten zur Aufnahme in den Stift

müssen zu jeder Zeit entgegengenommen und die Namen derselben

in einem besonderen Candidatenbuche verzeichnet werden. Nach

dieser Reihenfolge geschieht die Aufnahme durch Vallotemenh wo-

bei zu bemerken ist, daß die Stimmen derjenigen auswärtigen
Familien-Vorstands lieder, welche zur Zeit der eingetretenen Va-

canz und deshalb sggleich vorgenommener Vesetzung derselben etwa

nicht in der Versammlung erscheinen können, ohne Weiteres auf
den der Reihe nach ältesten Candidaten fallen.

Jn jedem Jahre und zwar am is. December alt. St. als

an meinem, Gustav Adolph Reyher, Geburtsta e stattet der Vor-

stand dem Wendenschen Rathe und der Bürgerkchaft einen Jahres-
bericht über sämmtliche Einnahmen und Aus aben und über den

Vermögens-Etat ab und veröffentlicht diesen Bericht durch die Ni-

gasche und Mitausche Zeitung. «

Der Wendensche Rath ist in dazu erhaltener, aber gleichzeitig
dem Vorstande schriftlich zu eröffnender Veranlassung —— sei diese von

irgend einem Gliede aus den gedachten FamilieniStämmen oder

der Bürgerschaft oder sonst wie gegeben - berechtigt die Stiftung

zu revidiren und beim Wahrnehmen einer etwanigen Verwaltung,
welche zum Nachtheil der Stiftung gereicht oder entschieden wider

diese TestamentsiVorschriften läuft, den Vorstand zur Verantwor-

tung zu ziehen und ihn nöthigenfalls zulgleich aufzuheben und einen

neuen Vorstand nach Maßgabe der o igen Wahlbestimmuvgem
herbeizuführen.

Dem Stiftungsvorstande liegt es gleichfalls ob in dem Geld-

gewötbe der Stiftung von den in der obgedaehten Kiste mit der

Anfschrifh ~zur Reyherschen milden Stiftung gehörig« vorfind-
lichen Sachen, folgende zu asserviren, nämlich ein Verzeichniß von

meinen namhafteren Verlagswerken nebst einem Exemplar von

jedem Werte, damit solche Werke welche übrigens durchaus
nicht aus dem Saale gebracht, oder verliehen werden dürfen
im Laufe der Zeit als unicas existiren.

Der Reservefonds der Wendenseheu Stiftung.

Dieser durch die jährliche Anlegung von 50 Abt. S. auf
Zinseszins, und durch etwanige der Stiftung zufließende Geschenke,
Erbschaftem Legate &c. sich bildende Reservefond, soll, wenn er

dermateinst die bezügliche Größe erreicht hat, zu einer zweiten Enge,
mit gleicher Ziminereinrichtung ohne Saal, behufs erweiterter Auf«
nahme von Verpflegten mit gleicher Monatszahlung und zwar nur
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aus dem Stande der bürgerlichen Junggesellen und Jungfrauen,

welche sich den unten besagten Bestimmungen nach, zur Aufnahme

qualisiciren verwendet werden. »

Aufnahme der Bei-pflegten (Ctiftsglieder) iii der .
Wendeiifehen Stiftung.

, Was die Aufnahme von Verpflegten tStifts liedern) in die-

ses Stift anbelangt, so sollen sich nur solche Persgnen Dazu qua-

lificiren, welche evangelischilutheriseher oder resormirter ConsesFon

sind, das funfzigste Lebensjahr erreicht haben und der Art erwerbs-

unfähig sind, daß sie diese Hilfe brauchen und ihrer moralischen

Führung nach verdienen, es sei denn, daß sie durch körperliche

Gebreehen oder Krönklichkeit überhaupt zum selbstständigen Erwerbe

untauglich sind, in welchem Falle sie auch früher aiifgenommen

werden können, dann aber muß ein ärztliches Attestat und ein

Atteftat der nächsten Behörde ihres Doniicils beigebracht werden.

Bei eintretender Vacanz haben die Descendenten derjenigen Stämme

meiner Familie, welche schon vorgebend iin Artikel über die Zu-

lassung zu Vorstnndsgliedern aufgezeichnet worden, allen vorgångig

und ohne desfallsiges Ballotement über ihre Aufnahme das Vor-

recht zu genießen, d. h. wenn in der Stiftung nicht schon ein

Drittheil der Verpflegten aus Gliedern der obigen Familien-Stämme

besteht; weshalb bei eintretender Vacanz und Nichtvorhandensein

sotcher FamilieniCandidaten sogleich eine desfallsige Aufforderung

durch die Rigasche und Mitausche Zeitung zu erlassen ist und erst

nach Ablauf von sechs Wochen a dato der Jnsertion und nicht

bis dahin geschehener Meldung von Familiengtiedern die leer ge-

wordene Stelle anderweitig zu besehen ist.

Von den gedachten Familiengliedern können Ehegatten zu·

sammen aufgenommen werden, diese haben dann eiii Zimmer zu

theilen, erhalten jedoch å Person die sonstigen Emolumentr. Außer-

dem finden in dieser Stiftung Aufnahme Frauen und unver-

heirathete Töchter aus dem Wendenschen Kaufmanns« oder Hand-

werksstanda doch müssen dieselben niindestens die letzten zehn Jahre

zum Bürgeroklad der Stadt Wenden als evangelisehilutherisehe
oder reformirte Christen gehört und in Wenden domieilirt haben;

dann auch die Frauen und unverheiratheten Töchter derjenigen

Aerzte, welche in den letzten Jahren vor ihrem Tode oder ihrer

Erwerbsunfcihigkeit in Wenden practieirt haben, selbstversiändlich

aber auch evaiigelisehilutheriseher oder refokniirter Confessiom
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Wer einmal Aufnahme in dieses Stift gefunden hat, braucht·
denselben nicht wiederum zu verlassen, es sei denn, daß sich be-

sondere, unten näher bezeichnete Gründe vorfinden; in welchem
Falle der Stiftungs-Vorstand zur Ausschließung berechtigt,.ja ver-

pflichtet ist.

Berechtigte-gen und Vetpsitcbtusgeu der Veudenfiheu
Cttftsglieder.

Jedes-aufgenommen» Stiftglied erhält außer dem freien, von
dem Stift beheizt werdenden Wohnzimnteh welches es, wenn es

nicht von einem der mehrgedachten Familienstämme abstamint mit

noch einem Stiftegliede zu theilen hat, monatlieh zehn Abt. S.

(l0 RbL S.) und außerdem am is. December alt. St. jeden
Jahres, als an meinem, des Stifters. Geburtstage einen RbL S.,
und ebenso am U. Mai alt. St. eines jeden Jahres als an dem

Gebnrtstage der Gattin des Stifters einen Abt. S. zum Gedächt-
niß an dieselben.

Der Austritt ist jedem Stiftsgliede jederzeit gestattet, doch
niemals eine Wiederaufnahme.

Kinder dürfen nur dann bei den Stiftsgliedern untergebraeht
oder beherbergt werden, wenn durchaus Niemand der übrigen
Stistsgenossen irgend welche Klage über dieselben zu führen hat;
in welchem Falle dieselben, sofort das Stift zu verlassen haben.

« Wird ein Stiftsglied von Seiten des StistssVorstandes beer-

digt welcher Fall bei etwa deshalb geäußertem Wunsche stets
aber dann eintritt, wenn innerhalb zweimalvierundzwanzig Stunden

nach dem Ableben Niemand von den Verwandten zur eigenen Be-

stattung sirh gemeldet hat so verfällt der ganze Nachtaß des
Verstorbenen dem Stiftungsreservefond

Wenn nicht unversorgte Kinder eines nicht von Seiten des·
Stiftsvorstandes beerdigten verstorbenen Stiftgliedes tiaehbleibetn
so fällt Ein Drittheil dessen Nachlasses dem Stiftungsreservesond
zu, und haben sich die Erben des Verstorbenen mit dem Stiftungs·
Vorstands« deshalb auseinander zu sehen. ·

Jedes Stiftsglied, das aus den mehrgedachten Familien«
Stänimen abstammhitann ohne Weiter-es bei eintretender Vacanz
in der Vtitauscheir Stiftung dorthin übersiedeln, darf aber dann

nicht mehr zurücktehrem ebenso kann ein in jener Stiftung aufge-
nommenes derartiges Stiftungeglied in die Wendensche Stiftung
übersiedelm verliert aber ebenso alles fernere Anrecht auf jene
Stiftung. - Dassenige Stiftsglied, das eine längere Zeit außer-
halb des Stiftes zubringt, als höchstens vier Wochen nach einan-

der im Lause eines Jahres, soll ohne Weiteres seinen Platz und
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jedwedes künftiges Anrecht auf Wiederaufnahme verlieren, - es

sei denn, daß plötzliche und anhaltende Krankheit— worüber aber

ein ärztliches Attestat beigebracht werden muß s—- die rechtzeiti e

Rückkehr verhindert; in welchem Falle der Termin zur Rückkegr
auf höchstens drei Monate zu erweitern ist.

Die monatlichen Quoten, welche überhaupt nur an Personen
die im Stift wohnen und nur dort an sie aussezahlt werden -

fallen daher für diese Zeit weg. - Dasselbe usweiseu geschieht
mit denjenigen Stiftsgliedern in deren Zimmer durch eigene Un-

vorsiehtigkeit Feuer ausbricht. Später als um zehn Uhr Abends

darf kein Stiftsglied nach Hause kommen, damit Niemand in der

Ruhe gestört werde.

Unruhige. unverträgliche oder zanksüchtige und einen Makel

bekommende Stiftsglieder müssen gewärtig sein aus dem Stifte
geschlossen zu werden.

Jedes aufgenommene Stistsglied hat als Gelöbnis der Er«

füllung die Stiftsverordnungen und Statuten zu unterschreiben und

sich in allen Stücken sowol diesen, als den Anordnungen des

Stiftsvorstandes und der die besondere Hausordnung habenden,

von den Stiftsgliedern selbst gewählten Stiftsgenossin zu unter-

werfen. -

Allgemeine Bestlmrruirgem

Das ganze Stiftshaus wird von Seiten der Verwaltung be-

heizt und wird dazu, wie überhaupt zur Erhaltung der Reinlichi
keit, des Aus» und Abschließens der Hausthüre u. s. w. ein Auf-
seher (Dwornik) uud ein Hausknecht gehalten, welche ebenfalls
evangelisclylutherischer oder reforniirter Eonfession sein müssen und

im Souterrain ihre L« ohnung haben; und werden dieselben vom

Stiftsvorstande angestellt und ebenso entlassen.
Sollte in späteren Zeiten der Stift sich vergrößerm so kann

die Aufseherstelle von einem verarmten Wendenschen Bürger, ebenso
evangelischilütherischer oder reforrnirter Confession besetzt werden.

Findet sich aber ein Descendent aus den oftgedachten Familien«
stimmen, der diese Stelle zu haben wünscht, so hat er bei eintre-

tender Vaeanz den Vorzug. In jedem Jahre am 11. December

alt. St. wählen die Stiftsglieder eine Stiftsgenossm aus ihrer
Mitte, welche ein Jahr lang aus die Ersüllun der Stiftsvori
schristen von Seiten der Stiftsgenossen und an? Ordnung und

Reinlichkeit zu wachen hat und deren Anordnungen sich sur den

Augenblick Jeder zu fügen hat. —— Etwanige Uebergrisfe werden

dem Stiftsvorstande sofort angezeigt, welchem die inappellabele

Entscheidung zusteht. - -
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Nach Eräffnung des Wendenschen Stifts wird die bis dahin
auswärtig besorgte Pflege und Erhaltung der Gräber der Eltern

des Stifters dem zuletzt eingetretenen Stiftsgliede übertragen, je«

doch erst dann, wenn der derzeitige Pfleger verstorben ist, oder

wegen unterlassener seiner Pflicht von dem Stiftsvorstande der wei-

teren Pflege entbunden worden. Dieses dann die vorgeschriebene

Pflege und Erhaltung der Gräber habende Stiftsglied besorgt die-

ses Geschäft gleichfalls unter Aufsicht des StiftssVorstandes fünf

Jahre hindurch und erhält dafür ebenso jährlich fünfundzwanzig
Abt. S. - Dann geht diese Pflege sodann auf das zuletzt ein-

getretene Stiftsglied über, und sofort, wobei es sich von selbst

versteht, daß bei Ermangelung eines Novizen die fünf Jahre bis

zum Eintritt eines neuen Stiftsgliedes verlängert werden.

Die durch Alter oder Krankheit an das Zimmer· gefesselten

Stiftsglieder sind von dieser Pflege zu entbinden. Wer die Pflege
und Erhaltung der Gräber bekommen hat und sich Verabsäumuni
gen derselben z«u Schulden kommen läßt, foll feinen Platz im Stift
verlieren.

Bei Sterbefällen der Stiftsglieder wird ausdrücklich bestimmt,

daß die Leiche nicht länger als-vierundzwanzig Stunden in der

Wohnung gelassen. sodann aber in die Leichenkainmey welche da«

her freundlich und stets sauber zu halten ist, gebracht und nur

daselbst bis zur Beerdigung gehalten werden soll. Zur Beerdi-

gung, welche von den Verwandten oder Angehörigen vom Stist
aus vollzogen werden kann, darf der Saal zur Versammlung der

Leidtragenden und Abhaltung der Leichenfeier benutzt werden.

Bei dem Ausschluß von Stiftsgliederm welche einen Makel

bekommen oder nach Anzeige der von den Stiftsgenossen selbst

ewählten Hausvorsteherim nicht den Vorfchriften gemäß sich ver·

galten, hat der Vorstand wie folgt zu verfahren:

Dieser versammelt sämmtliche Stiftsglieder, welche über das

zum Ausschluß proponirte Stiftsglied durch schwarze und weiße
Bälle ballotiren.

Erst dann. wenn die Stimmenmehrheit für den Ausschluß

ist, hat der Stiftsvorstand bei nochmaliger Erwägung der Um«

stände selbstständig über den Ausichluß oder das Verbleiben im

Stift zu ballotiren. Zu solchem Ballotement müssen aber sowol

sämmtliche Stistsglieder als Voritandsglieder gezogen werden.

Nur bei durch gerichtliches Urtheil makulirten Stiftsgliederm
erfolgt der Ausschluß ohne alles Ballotement
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